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Beschlussvorlage der Verwaltung  
 

Gremium Sitzung am Beratung 

Bezirksvertretung Mitte 16.09.2021 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

Fahrradabstellanlage an der Lutterterrasse 
 
Betroffene Produktgruppe 
 

11.13.01 Öffentliches Grün 
 
Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen 
 

Die Maßnahme dient der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Bielefelder Grünsystems 
 
Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan 
 

ca. 596,00 € zusätzliche jährliche Belastung  
 
Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.) 
 

Beschluss Bezirksvertretung Mitte, 27.08.2020, TOP 5.5, DS-Nr.: 11533/2014-2020 
 
Beschlussvorschlag: 
 

 
Die Bezirksvertretung Mitte stimmt dem Standort für die Fahrradabstellfläche zu und 
beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung.  
 
 
Begründung: 

 
Die Verwaltung wurde beauftragt, das Umfeld der Lutterterrasse zu untersuchen um einen 
möglichen Standort für eine Fahrradabstellanlage aufzuzeigen. 
 
Beim Ortstermin (verwaltungsintern) wurden mehrere mögliche Standorte begutachtet und 
diskutiert, ein Standort wurde als relevante Lösung in einer Planung festgehalten.  
Der ausgewählte Standort weist eine Nähe zum Kiosk und eine direkte fußläufige Anbindung zur 
Lutterterrasse auf. Die Baumstandorte ermöglichen eine Fahrradabstellanlage mit bis zu 
5 Fahrradbügeln und 10 Fahrrädern. Die Stellfläche wird in einer wassergebundenen Bauweise 
ausgeführt und mit Kantensteinen eingefasst.  
 
Investitionskosten: 
 
Die Gesamtkosten für die Erstellung der Fahrradabstellanlage betragen ca. 5.070,00 € brutto 
(Investkosten). Die Mittel für die Investkosten bestehen aus den Baukosten in Höhe von ca. 
4.500,00 € brutto, sowie den Planungs- und Bauverwaltungskosten von ca. 570,00 €. Die 
Finanzmittel werden über den Wirtschaftsplan des ISB bereitgestellt.  
 



  
 
Folgekosten: 
 
Die nachhaltige Belastung des städtischen Haushalts (Folgekosten) beträgt ca. 596,00 € jährlich. 
Die Folgekosten setzen sich zusammen aus den zusätzlichen Kosten für die Grünunterhaltung in 
Höhe von jährlich ca. 26,00 € und den zusätzlichen Miet- und Pachtzahlungen des Umweltamtes 
an den ISB in Höhe von ca. 570,00 €. Diese Mittel sind ab dem Folgejahr nach der Fertigstellung 
im städtischen Haushalt zur Verfügung zu stellen.   
 
 
 
 
 
 

 
Kaschel 
Stadtkämmerer 

Wenn die Begründung länger als drei 
Seiten ist, bitte eine kurze 
Zusammenfassung voranstellen. 
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